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Typische Beispiele:  
Gewinnspiel- und Lotteriewerbung 

Die Anrufer werben dafür, dass sich die Angerufenen in Listen zur Teilnahme 
an diversen Gewinnspielen eintragen lassen. Dabei fragen sie nach Konto-
nummer und Bankleitzahl, um anschließend einen monatlichen Beitrag vom 
Konto einzuziehen. Häufig erhalten Verbraucher dann eine schriftliche Mittei-
lung darüber. In anderen Fällen gaukeln die Anrufer das Bestehen eines Ver-
tragsverhältnisses vor. Die Angerufen werden dann gefragt, ob sie den Ver-
trag verlängern oder beenden möchten. Um das Notwendige zu veranlassen, 
werden in diesen Fällen auch die angeblich schon vorliegenden Bankverbin-
dungsdaten abgefragt, damit sie im System abgeglichen werden können. Be-
sonders dreist ist es, wenn sich die Anrufer als Verbraucherschützer ausge-
ben, die Verbraucher vor lästiger Werbung bewahren wollen und nach einem 
ganz ähnlichen Schema Verträge unterschieben.  

 

Zeitschriftenwerbung 

Ein Klassiker bleibt nach wie vor auch das telefonische Anbieten von Zeit-
schriftenabonnements. Die Verbraucher berichteten hier von der Akquise 
durch einzelne Verlagshäuser (zum Beispiel Bauer Media Group, Bauer Ver-
lag Hamburg). Zeitschriftenabonnements wurden vielen Verbraucher auch te-
lefonisch von Kooperationspartnern einzelner Privatsender (zum Beispiel von 
der SAT1/Pro7-Gruppe) angeboten, nachdem sie zuvor beim Televoting oder 
bei Gewinnspielen teilgenommen haben. 

 

Telekommunikations- und Internetdienstleister 

Im Bereich Telekommunikation- und Internetdienstleister sind hier nach den 
Angaben der Verbraucher Anbieter wie Primacall, klarmobil und Unity Me-
dia,in Erscheinung getreten. Nach wie vor werden Fälle geschildert, dass 
Verbraucher bei dem Anrufer lediglich der Zusendung von Informationsmate-
rial zugestimmt haben und daraufhin Vertragsbestätigungen erhalten. 

 

Predicitve Dialer 

Kurz nach Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelungen wurden sogenannte 
predictive dialer Programme eingesetzt, durch die gleichzeitig mehrere 
Verbraucher angewählt werden, von denen aber nur zum zuerst Abhebenden 
eine Verbindung hergestellt wird. Alle anderen hören das Klingeln und erhal-
ten beim Abheben keine Verbindung. Die Belästigung entsteht hier bereits 
durch das Klingeln und die damit verbundene Vortäuschung eines Anrufs (ca. 
5,1 % der Teilnehmer aus Hessen, bundesweit waren es 7,5 %). Anrufe von 
prediktiven Dialern können bislang nicht mit Bußgeldern geahndet werden.  


